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©etoerbe,
beren *

Innungen unb
•tlmine.

$fra!tftfiljp glätter für î>i£ UJerkjiatt
mit befonberer SBeriicffiditigung her

$unft int ganbtuerf.
herausgegeben unter Kitmirfung fet)meizerifcf)er

fimtffhanbwerfer uttb ®ecf|niter
Bon palter Senn-ïjfllbingljnuren.

©rfdjeint je ©amStagS unb loftet per Quartal gr. 1. 80, per 3afjr gr. 7. 20,

3nferate 20 ©tS. per ljpaltige ffSetitjeile, bei größeren Slitfträgen
entfpredjenben Siabatt.

Podpfpud) :
(ês iff ßeffer, bitrtÇ Jtrßcit afs öurtfi îloft
aßgenußt zu werben.

<$djtt)ct3. ©ctucrkDerettt.
Jfretöfdjrctßcit fir. 142.

(Sdjlujj).

3n ber in tester Stummer

aufgeführten graftanbenlifte ift
folgenbeS p bemerfen :

graft. 1. ger gebruefte

gahreSberidjt nebft SahreSredp
ttuttg mirb bië -Kitte Kai sur SSerfenbung fommen. 33ei

Kefjrbebarf bitten mir nachzuverlangen.

graft. 7. a) Sie Slnträge beS 3entraIoorftanbeS betr.
©tatutenreoifion, roelche befannttidj bereits ber I'fctjäfjrigen
gelegiertenberfammlung borlagen, haben mir in unferrn Sfreis»
fchreiben Slo. 141 bom 10. gebr. b. 3. nochmals mitgeteilt
unb begrünbet. (Gleichzeitig mürben bie ©eftionen erfudjt,
biefe Slnträge su ermägen unb, falls fie pringipiell abroeidjenbe
Slnfidjten haben, ihre bezüglichen (Gegenanträge bis fpäteftenS
Snbe Slprtl mit beutlidjer S3egrünbung einzureichen, bamit
loir biefelben rechtzeitig oor ber orbentlidjen gelegiertenber=
fammlung allen anbern ©eftionen zur SenntniS bringen
fönnten. — @s ift eine einzige 3tücfäu|ernng eingelangt unb
zmar bon Seite ber ©eftion Sern, meldje ber borgefchlagenen
neuen gaffung bon S 16 nicht zuftimmt.

S 20 ber bisherigen Statuten fegreibt bor:
„Ueber ©tatutenänberung ober über bie Slupfung beS

„SkretnS fann nur nach borhergegangenen gutachtlichen
„eintragen ber ©eftionen oerganbelt merben unb ift eine

„bieSbeziigliche S3efdjluj3nabme nur giltig mit 3uftimmung
„bon jmei gritteilen ber anmefenben gelegierten."
b) Kit gatum bom 25. Slpril hat uns ber §anbmerfer=

unb ©emerbeoerein Safel folgenben neuen SIntrag auf ©ta=
tutenanberung eingereicht:

(bisherige g a f f u it g).
'S 7.

Kit ber Leitung ber SSereinS»

gejcf)äfte ift ein Sentraluorftanb
Bon 11 Kitgtiebern betraut.

®er ipräfibent, fomie 7 Kit»
glieber beS ffentraluorftanbeS
toerbett buret) bie ®etegiertenner«
fammlung unb 3 Kitglieber buret)
bie jeweilige SSorortSfeftion auf
bie ®auer nun 3gatjren gewählt.

Sie Kitgtieber beS Rentrai»
uorftanbeS finb na et) îlbtauf einer
SimtSbauer tuieber mâljibar.

Kit StuSnatjme ber ©ettion
beS SSorortS foil -in ber bieget
feine ©ettion mefjr atS einen
Vertreter im ffentratnorffanb
haben.

(8t rt t r a g Safe I) :

S 7.

Kit ber ileituttg ber ötefdjäfte
ift ber ifentratoorftanb betraut.

®er Spräfibent, foioie 7 Kit»
gtieber beS ,;jentratuorftanbe§
werben buret) bie ®etegiertenuer»
fammtung unb 3 Kitgtieber
bttrd) bie jeweilige SSorortSfeftion
gewählt.

(Diejenigen ©ettionen, bie über
300 Kitgtieber jähten, haben baS
Siecht, oott fief) auS ein Kitgfieb
tn ben ffentratuorftanb zu bete»

gieren, bocf) foil, bie SSorortS»

feftion ausgenommen, in ber
Sieget teilte ©ettion metjr at§
einen SSertreter im fjentratoor»
ftanb tjaben, fo bap bie uon ber
®etegiertennerfammtungzu wätj«
tenben Kitgtieber ben Heineren
©eftionen entnommen merben

foften.
®ie Kitgtieber beS Rentrât»

uorftanbeS finb nach süblauf
einer SimtSbauer mieber mäht»
bar.

Chmohl biefer SIntrag mit bemjenigen bes gentralbor»
ftanbeS in fetner Keife zufammenfjängt unb man fidj fragen

i

für
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Uereine.

praktische Matter siir die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Hoidinghausen.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. M, per Jahr Fr. 7. W.
Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

WochensMch: Ks ist besser, durch Arbeit ats durch Hiost
abgenutzt zu werde».

Schweiz. Gewerbeverein.
Kreisschrciben Nr. I4Ä.

(Schluß).

Zu der in letzter Nummer
aufgeführten Traktandenliste ist

folgendes zu bemerken:

Trakt. 1. Der gedruckte

Jahresbericht nebst Jahresrech-
nung wird bis Mitte Mai zur Versendung kommen. Bei
Mehrbedarf bitten wir nachzuverlangen.

Trakt. 7. s.) Die Anträge des Zentralvorstandes betr.
Statutenrevision, welche bekanntlich bereits der l-tztjährigeu
Delegiertenversammlung vorlagen, haben wir in unserm Kreis-
schreiben No. 141 vom 1l). Febr. d. I. nochmals mitgeteilt
und begründet. Gleichzeitig wurden die Sektionen ersucht,
diese Anträge zu erwägen und, falls sie prinzipiell abweichende
Ansichten haben, ihre bezüglichen Gegenanträge bis spätestens
Ende April mit deutlicher Begründung einzureichen, damit
wir dieselben rechtzeitig vor der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung allen andern Sektionen zur Kenntnis bringen
könnten. — Es ist eine einzige Rückäußerung eingelangt und
zwar von Seite der Sektion Bern, welche der vorgeschlagenen
neuen Fassung von ss 1<i nichr zustimmt.

ss 2V der bisherigen Statuten schreibt vor:
„Ueber Statutenänderung oder über die Auflösung des

„Vereins kann nur nach vorhergegangenen gutachtlichen
„Anträgen der Sektionen verhandelt werden und ist eine

„diesbezügliche Beschlußnahme nur giltig mit Zustimmung
„von zwei Dritteilen der anwesenden Delegierten."
b) Mit Datum vom 25. April hat uns der Handwerker-

und Gewerbeverein Basel folgenden neuen Antrag auf S ta-
tutenänderung eingereicht:

(Bisherige Fassn n g).
'5 7.

Mit der Leitung der Vereins-
geschickte ist ein Zentralvorstand
von 11 Mitgliedern betraut.

Der Präsident, sowie 7 Mit-
glieder des Zentralvorstandes
werden durch die Delegiertenver-
sammlung und 3Mitglieder durch
die jeweilige Vorvrtssektion aus
die Dauer von 3 Jahren gewählt.

Die Mitglieder des Zentral-
Vorstandes sind nach Ablauf einer
Amtsdauer wieder wählbar.

Mit Ausnahme der Sektion
des Vororts soll >in der Regel
keine Sektion mehr als einen
Vertreter im Zentralvvrstand
haben.

(Antrag Basel):
tz 7.

Mit der Leitung der Geschäfte
ist der Zentralvorstand betraut.

Der Präsident, sowie 7 Mit-
glieder des Zentralvorstandes
ivcrden durch die Delegiertenver-
sammlung und 3 Mitglieder
durch die jeweilige Vorortssektion
gewählt.

Diejenigen Sektionen, die über
3lXl Mitglieder zählen, haben das
Recht, von sich aus ein Mitglied
in den Zentralvorstand zu dele-

gieren, doch soll, die Vororts-
sektivn ausgenommen, in der
Regel keine Sektion mehr als
einen Vertreter im Zentralvor-
stand haben, so daß die von der
Delegiertenversammlungzu wäh-
lenden Mitglieder den kleineren
Sektionen entnommen werden
sollen.

Die Mitglieder des Zentral-
Vorstandes sind nach Ablauf
einer Amtsdauer wieder wähl-
bar.

Obwohl dieser Antrag mit demjenigen des Zentralvor-
standes in keiner Weise zusammenhängt und man sich fragen
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fönr.te, ob er fdjon pr nädjfien Delegiertenöerfammluttg zu*
qefaffen merben rnüffe, ba nad) ben borermähnten Seftini*
mutigen beg § 20 bie grift p „Borhergehenben gutachtlichen
Slnträgen" ber ©eftioneu p ïurg erfdjeint, bat bod) ber

3entraloorftanb befdjloffen, biefen üor ©nbe SIpril eingereichten
Eintrag 23afel in bie Draftanbenlifte aufzunehmen, eg ber

DelegiertenBerfammlung überiaffenb, ob fie in bie Vehanb*
lung biefeg DraftanbmnS eintreten inoEe.

SBir laben nun bie ©eftionen ein, biefe non 23afel Bor*

geflogene Slbänberung ber 2Ba£)Iart beë 3entralBorftanbe§
31t prüfen. 23or aEem mögen fie ermägen, ob eg thunlich
unb für bag gefamte Vereingleben erfpriefelidö fei, einzelnen
©eftionen 3Sorpg§rect)tc zu gemäbren, inbem itjnen eine

birefte Vertretung im gentraloorftanb eingeräumt unb gleich*
geitig bag freie SBablredjt ber DelegiertenBerfammlung felbft
mefentlid) eingefcfjränft mürbe. Sollten, obfepon nn§ baoon
nichts befannt ift, ähnliche SSereinSorganifationen mie bie

nnferige eine berartige ÏBafilart be8 Vorftanbeg bereits ein»

geführt haben, fo märe eg ermünfdjt, bie bamit gemachten
praftifcfien ©rfaljrungen zu oernebmen.

2Bir glaubten unb Derpftiditet, biefe im 3eutraloorftanb
geltenb gemalten Vetnerfungen zugleich mit ber Sunbgebung
beS StntrageS söafel zu äußern unb laben nun bie ©eftionen
ein, entfprechenb ben §§ 19 unb 20 ber (Statuten ifjrc bieS»

bezüglichen Slnfiditen mögiidhft frühzeitig mitzuteilen, bamit
ber 3entralüorftanb biefelben noch öor ber Delegierienoer*
famntlung prüfen unb gemäß § 9 ber Statuten begutachten
fann.

** *
Um zu üerhüten, baß bie DelegiertenBerfammlung mit

auf fofortige Vefcplufefaffung gerichteten Slnträgen behelligt
merbe, beren Vorprüfung in röegiefjung auf Vereinbarfeit mit
ben Statuten ec. nicht möglich märe, hat ber 3entraloorftanb
befcßloffen, nur fotehe mit Porliegenben Draftanbett nicht, in
Verbinbnng fiehenbe Slnträge gugulaffen, toelcbe minbefteüs
Bier 2Bod)en Bor ber DelegiertenBerfammlung ben ©eftionen

zur Kenntnis gebracht merben fönnen. SBir erfucheu beShalb
bie ©eftionen unb beren SRitglieber, alle Slnträge ung fpäteftenS
big jum 31. SRai mit furzer Vegrünbung einfenben zu toollen.

** *
Vei biefem Slnlaffe haben mir noch mitzuteilen, baß bie

Slufnafpte beg Scpmeiger. VuchbinbermeifteroereinS (oergl.
Sreigfchreiben Sto. 137) ohne ©infpraeße erfolgt ift. SBir

heißen bie neue ©eftion befteng millfommen.
3)ïit freunbeibgenöffifdjem ©ruß

g ü r ben 3 entralüorftanb:
®er ^îrâfibent :

3». 3. Stößel.
®er ©efretär :

Söcritcr Jlrebö.

Programm für bie jtoeite fcfjiueifci-. 2lu8jteKung
prämierter Seprliugèarbetteit iit (Senf 1896.

Vom UentraPVorftanb be§ @d)tDetgertfd)en ©eroerbeüereinS
genehmigt ben SO. Slpril 1894.

1. 3®ed. Die SlugfteUung bezroeeft, eine Bergleicßenbe

Ueberfidjt über ben gegenmärtigen ©taub unb bie Drganifation
beg Sehrlinggprüfunggmefeng unb bie in ben oerfchiebenen
(Semerben erzielten Seiftungen ju gelohnten, aEfäEige Süden
unb SRängel zu erfennen, ein berbefferteg unb gleichmäßigere»

Vrüfunggoerfahren anzubahnen, für bie gnftitntion felbft
Vropaganba fpegiel in ber romanifthen Sd^meig zu machen

unb überhaupt anregenb ur.b förbernb auf bie beteiligten
streife btnpmirfen.

2. Drganifation. 2Rit ber Vorbereitung unb Seitung
ber SlugfteUung mirb ein Drganifationgfomitee betraut, bag

im ©innerftänbnig mit bem ©chroeizerifchen gnbuftriebepar*
tement unb bent 3entralfomitee ber SanbeêauêfieEung Born

3entraI=Vorftanb bes Sdfmeigerifchen ©emerbeoereing gemählt
mirb.

©ine tiom 3entraloorftanb gemählte Sommiffion Bon
SacpBerftänbigen hat über bag ©rgebnig ber SlngfteEnng
einen Vericht zu erftatten unb ebentuett Slnträge über bie
alg notmenbig befunbeneu ©rgänznngen unb Verbefferungen
in ber Drganifation ber Sehrlinggprüfungen einzubringen.

3. Umfang, ©ämtliche Vrüfunggfreife, meldte auf bie

Unterftüßung beg Vunbcg bezm. beg Scpmetgerifdhen ©e*
merbeBereing Slnfpruch machen, finb zur Vefdjicfung ber Slug*

ftellung Berpflidjiet.
3ur Slitsfiellmtg merben in Slugficht genommen:
a) gm grühfahr 1896 burdl hefte Stolen auggezeichnete

Prüfungsarbeiten, unb zutar fomohl bie fßrobeftücfe alg bie

in ber praftifchen Prüfung gefertigten Slrbeitgproben. Qnbeffen
fann bag Drganifationgfomitee zu jfeber 3eit bie nötigen
©infthränfungen treffen.

b) Sie zu ben Prüfungsarbeiten gehörigen anfälligen
Veilagen, mie j. V. 3hd)nuttgen, SRobeEe, Vefcßreibuttgen,
Vreigheredtnungen u. f. ro.

c) Die bei ber Prüfung in ben ©chulfächern gelieferten
fdtrtftlidtett Slrbeiten (3eid)iiungen, Stuffähe, ^Rechnungen)

fämtlidter Vrüfunggteilnehmer.
d) Die Slnmelbfcßeine ber Seßrlinge unb prüfuugSbefunbe

ber gaeß* unb ©cßulepperten.
e) Die fReglemente, .Drndfachen unb gormulare rc.,

meldte feitenS ber 3entralleitung ober ber einzelnen Vrü*
fnngefreife zur Vermenbung gelangen.

lieber bie 3"laffung aller angemelbeten Dbfefte entfeßei*
bet bag Drganifationgfomitee enbgültig.

Slugjeibhnungen merben nicht erteilt.
©in ©peztalfatalog foil angeben : Stummer unb Slrt jebeS

©egettfianbeg, bie Stamen beg Sehrlingg, beg Sehrmeifterg
unb Prüfungefreifes.

lieber bie 3ulaffung anberer SlugfieEer nnb biegbezügliche

Vebinguugen entfdteibet ber 3^utralPorftanb beg ©chmeizer.
©emerbeoereing auf ben Slntrag beg Drganifaiiongfomiteeg.

4. Crt unb 3eit. Slngftellung bilbet eine Slb*

teilung ber ©ruppe XVIII ber Sanbegaugftettung in ©enf
unb foE momöglich mit berfelben eröffnet unb gefchtoffen
merben.

5. gitt an zielleg. gür bie SlugfteUung prämierter
SehrlingSarbeiten mirb feitt befonbereS ©intrittggelb erhoben.

Die SRütel zu ihrer Durchführung merben beftritten aug
ben Veiträgen Bon Veßörben, bem ©pezialfrebit beg ©ib*
genöffifdten gnbuftriebepartementg für bie Sehrlinggprüfungen,
einem ergänzenben 3ufdjuß beg ©eßmeizer. ©emerbeoereing

unb allfälliger meiterer mitbeteiligten Veßörben ober Vereine.
©anz befonbere gatte Borbehalten, finb alle Soften für

Verpadttngen burd) bett SiuSfteüer ober burch bie ©eftion,
ber er angehört, zu tragen. Dagegen fallen bie Soffen für
Slnfftellung, Slugftaitung unb SBegräumung, fomie ber Ver*
fichernng ber SluSftellungSgegeuftänbe gegen getterfchaben,
ade gradjten für §in= unb §erirangport (ab Vahnhof beg

Slbfenbunggorteg), fomie Vefcßäbigungen, Verlufte 2C. zu
Saften ber SIuSfteKungSfaffe. Unter aEen Umftänben merben

aber ©ntfehäbigungen leßterer Slrt nur bann geleiftet, roettn

ber SiuSfteüer aüe Vorfdiriften über Verpad'ung, Slbreffieren,

©tiqnettieren, ©pebieren, über V"täangaben u. f. m. pünft*
lieh erfüüt hat-

6. Verfanf ttnblRüdzug ber ©egenfiänbe. Dag
Drganifationgfomitee mirb für ben Verfanf aEer afg Oer*

fäuflicE) erflärten unb richtig getoerteten SlugfteEungggegen*

ftänbe nach SRöglidlfeit beforgt fein unb ben ©rlög bem

©igentümer fpefen* unb fofienfrei übermitteln, mogegett bie

Sofien für fRücitrangport ber' oerfauften ©egenftänbe bem

Verfäufer bezm. Säufer zur Saft faEen.j
Vor ©chluß ber SlusfteEung prämierter SehrlingSarbeiten

bürfen feine ©egenftänbe ohne ©inmiEigung beg Drgani*
fationg=Somiteeg zurüdgezogen merben. Die Stüdfenbung

10» MMl tâ schWetzerìschk HLNSArriîer-KsSwss (Organ für die offiziellen Publikationen deî Schweiz. GewerbevereinZ) Nr. 8

könnte, ob er schon zur nächsten Delegiertenöersammlung zu-
gelassen werden müsse, da nach den vorerwähnten Bestim-
mungen des H 20 die Frist zu „vorhergehenden gutachtlichen
Anträgen" der Sektionen zu kurz erscheint, hat doch der

Zeinralvorstand beschlossen, diesen vor Ende April eingereichten
Antrag Basel in die Traktandenliste aufzunehmen, es der

Delegiertenversammlung überlassend, ob sie in die BeHand-
lung dieses Traktandums eintreten wolle.

Wir laden nun die Sektionen ein, diese von Basel vor-
geschlagene Abänderung der Wahlart des Zentralvorstandes
zu prüfen. Vor allem mögen sie erwägen, ob es thunlich
und für das gesamte Vereinsleben ersprießlich sei, einzelnen
Sektionen Vorzugsrechte zu gewähren, indem ihnen eine

direkte Vertretung im Zentralvorstand eingeräumt und gleich-
zeitig das freie Wahlrecht der Delegiertenversammlung selbst

wesentlich eingeschränkt würde. Sollten, obschon uns davon
nichts bekannt ist, ähnliche Vereinsorganisationen wie die

unselige eine derartige Wahlart des Vorstandes bereits ein-

geführt haben, so wäre es erwünscht, die damit gemachten
praktischen Erfahrungen zu vernehmen.

Wir glaubten uns verpflichtet, diese im Zentralvorstand
geltend gemachten Bemerkungen zugleich mit der Kundgebung
des Antrages Basel zu äußern und laden nun die Sektionen
ein, entsprechend den 19 und 20 der Statuten ihre dies-

bezüglichen Ansichten möglichst frühzeitig mitzuteilen, damit
der Zentralvorstand dieselben noch vor der Delegiertenver-
sammlung prüfen und gemäß Z 9 der Statuten begutachten
kann.

-i-
5 's-

Um zu verhüten, daß die Delegiertenversammlung mit
aus sofortige Beschlußfassung gerichteten Anträgen behelligt
werde, deren Vorprüfung in Beziehung auf Vereinbarkeit mit
den Statuten ?c. nicht möglich wäre, hat der Zentralvorstand
beschlossen, nur solche mit vorliegenden Traktanden nicht in
Verbindung stehende Anträge zuzulassen, welche mindesteüs

vier Wochen vor der Delegierienversammlung den Sektionen

zur Kenntnis gebracht werden können. Wir ersuchen deshalb
die Sektionen und deren Mitglieder, alle Anträge uns spätestens

bis zum 31. Mai mit kurzer Begründung einsenden zu wollen.
-i-

-i- H

Bei diesem Anlasse haben wir noch mitzuteilen, daß die

Aufnahme des Schweizer. Buchbindermeistervereins (vergl.
Kreisschreiben No. 137) ohne Einsprache erfolgt ist. Wir
heißen die neue Sektion bestens willkommen.

Mit frenndeidgenössischem Gruß

Für den Zentralvorstand:
Der Präsident:

Dr. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs

Programm für die zweite schweizer. Ausstellung
prämierter Lehrlingsarbeiten in Gens 1896.

Nom Zentral-Norstand des Schweizerischen GewerbevereinZ
genehmigt den 3». April 1894.

1. Zweck. Die Ausstellung bezweckt, eine vergleichende

Uebersicht über den gegenwärtigen Stand und die Organisation
des Lehrlingsprüfungswesens und die in den verschiedenen

Gewerben erzielten Leistungen zu gewinnen, allfällige Lücken

und Mängel zu erkennen, ein verbessertes und gleichmäßigeres

Prüfungsverfahren anzubahnen, für die Institution selbst

Propaganda speziel in der romanischen Schweiz zu machen

und überhaupt anregend und fördernd auf die beteiligten
Kreise hinzuwirken.

2. Organisation. Mit der Vorbereitung und Leitung
der Ausstellung wird ein Organisations-Komitee betraut, das

im Einverständnis mit dem Schweizerischen Jndustriedepar-
tement und dem Zentral-Komitee der Landesausstellung vom

Zentral-Vorstand des schweizerischen Gewerbevereins gewählt
wird.

Eins vom Zentralvorstand gewählte Kommission von
Sachverständigen hat über das Ergebnis der Ausstellung
einen Bericht zu erstatten und eventuell Anträge über die
als notwendig befundenen Ergänzungen und Verbesserungen
in der Organisation der Lehrlingsprüfungen einzubringen.

3. Umfang. Sämtliche Prüfungskreise, welche auf die

Unterstützung des Bundes bezw. des Schweizerischen Ge-
Werbevereins Anspruch machen, sind zur Beschickung der Aus-
stellung verpflichtet.

Zur Ausstellung werden in Aussicht genommen:
a) Im Frühjahr 1890 durch beste Noten ausgezeichnete

Prüfungsarbeiten, und zwar sowohl die Probestücke als die

in der praktischen Prüfung gefertigten Arbeitsproben. Indessen
kann das Organisationskomitee zu jeder Zeit die nötigen
Einschränkungen treffen.

b) Die zu den Prüfungsarbeiten gehörigen allfälligen
Beilagen, wie z. B. Zeichnungen, Modelle, Beschreibungen,
Preisberechnungen n. s. w.

o) Die bei der Prüfung in den Schulfächern gelieferten
schriftlichen Arbeiten (Zeichnungen, Aufsätze, Rechnungen)
sämtlicher Prüfungsteilnehmer.

ci) Die Anmeldscheine der Lehrlinge und Prüfungsbefunde
der Fach- und Schulexperten.

s) Die Reglements, .Drucksachen und Formulare w.,
welche seitens der Zentralleitnng oder der einzelnen Prü-
fungskreise zur Verwendung gelangen.

Ueber die Zulassung aller angemeldeten Objekte entschei-
det das Organisations-Komitee endgültig.

Auszeichnungen werden nicht erteilt.
Ein Spezialkatalog soll angeben: Nummer und Art jedes

Gegenstandes, die Nanien des Lehrlings, des Lehrmeisters
und Prüfungskreises.

lieber die Zulassung anderer Aussteller und diesbezügliche

Bedingungen entscheidet der Zentralvorstand des Schweizer.
GewerbevereinS auf den Antrag des Organisations-Komitees.

4. Ort und Zeit. Die Ausstellung bildet eine Ab-
teilung der Gruppe XVIII der Landesausstellung in Genf
und soll womöglich mit derselben eröffnet und geschlossen

werden.
5. Finanzielles. Für die Ausstellung prämierter

LehrlingSarbeiten wird kein besonderes Eintrittsgeld erhoben.
Die Mittel zu ihrer Durchführung werden bestritten aus

den Beiträgen von Behörden, dem Spezialkredit des Eid-
genössischen Jndustriedepartements für die Lehrlingsprüfungen,
einem ergänzenden Zuschuß deS Schweizer. Gewerbevereins
und allfälliger weiterer mitbeteiligten Behörden oder Vereine.

Ganz besondere Fälle vorbehalten, sind alle Kosten für
Verpackungen durch den Aussteller oder durch die Sektion,
der er angehört, zu tragen. Dagegen fallen die Kosten für
Aufstellung, Ausstattung und Wegräumung, sowie der Ver-
sicherung der Ausstellungsgegenstände gegen Feuerschaden,

alle Frachten für Hin- und Hertransport (ab Bahnhof des

Absendungsortes), sowie Beschädigungen, Verluste zc. zu
Lasten der Ausstellungskasse. Unter allen Umständen werden

aber Entschädigungen letzterer Art nur dann geleistet, wenn
der Aussteller alle Vorschriften über Verpackung, Adressieren,

Etiquettieren, Spedieren, über Preisangaben u. s. w. pünkt-
lich erfüllt hat.

6. Verkauf und Rückzug der Gegenstände. Das
Organisations-Komitee wird für den Verkauf aller als ver-

käuflich erklärten und richtig gewetteten Ausstellungsgegen-
stände nach Möglichkeit besorgt sein und den Erlös dem

Eigentümer spesen- und kostenfrei übermitteln, wogegen die

Kosten für Rücktransport der' verkauften Gegenstände dem

Verkäufer bezw. Käufer zur Last fallens
Vor Schluß der Ausstellung prämierter Lehrlingsarbeiten

dürfen keine Gegenstände ohne Einwilligung des Organi-
sations-Komitees zurückgezogen werden. Die Rücksendung
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